
den Sinn des Beweisantrags an. Eine for
male Behandlung der Beweisanträge würde 
es Antragstellern, die Nichtjuristen sind, er
schweren, ihr Mitwirkungsrecht voll auszu
schöpfen.

Abgelehnt werden müssen alle Beweis
anträge, die für die Feststellung der Wahr
heit unerheblich sind. Das ist der Fall, wenn 
die behauptete Tatsache weder unmittelbar 
noch mittelbar zum Gegenstand der Beweis
führung gehört. Hierunter fallen auch alle 
Beweisanträge, die nach ihrem Thema ver
boten sind.

Das wäre z. B. der Fall, wenn eine wegen 
Verleumdung Angeklagte unter dem Schein 
einer Beweiserhebung den Zweck verfolgt, 
den verleumdeten Zeugen erneut bloßzu
stellen.

Abzulehnen sind auch Beweisanträge, wenn
— das beantragte Beweismittel verboten ist 

Uz. B. Vernehmung eines Zeugen, der von
seinem ihm zustehenden Aussageverwei
gerungsrecht Gebrauch gemacht hat oder 
eines Zeugen, dem die Aussagegenehmi
gung nicht gegeben worden ist oder die 
Verlesung des Protokolls über die Ver
nehmung eines Zeugen, der später be
rechtigt die Aussage abgelehnt hat oder 
die Vernehmung eines Mitarbeiters eines 
Untersuchungsorgans über die Aussage 
eines Zeugen, der später berechtigt die 
Aussage verweigert hat oder die Verle
sung eines Protokolls, das infolge von 
Protokollmängeln keine Beweiskraft be
sitzt),

— das beantragte Beweismittel unerreich
bar ist (z. B. die Gegenüberstellung mit 
einem Zeugen, der sich im Ausland in 
Strafhaft befindet),

— das beantragte Beweismittel durch unzu
lässige Beweisführungsmethoden erlangt 
wurde (z. B. durch Nötigung zu einer 
Aussage — § 243 StGB),

— die Tatsache, die bewiesen werden soll, 
schon bewiesen ist,

— das Gericht die erforderliche Sachkunde 
schon besitzt oder sich verschafft hat 
(das gesamte erkennende Gericht muß 
die Sachkunde haben),

— die Beweiserhebung wegen Offenkundig
keit oder Gerichtskundigkeit der im Be
weisantrag erwähnten Tatsache überflüs
sig ist (darüber muß Einstimmigkeit un

ter allen Mitgliedern des erkennenden 
Gerichts bestehen).

Vernehmung des Angeklagten 
Weil die dem Angeklagten zur Last gelegte 
Verhaltensweise im Zentrum der Beweisauf
nahme steht und er immer wieder zur Aus
kunfterteilung und Stellungnahme veran
laßt wird, erreicht die vom Gericht geleitete 
kollektive Erörterung einen Höhepunkt in 
der Vernehmung des Angeklagten. Das Ge
richt hat die Vernehmung des Angeklagten 
in erster Linie auf die Feststellung des der 
Strafsache zugrunde liegenden Sachverhalts 
zu richten. Neben der Wahrheitsfeststellung 
und dem Finden einer gerechten Entschei
dung dient die Vernehmung des Angeklag
ten zugleich seiner Erziehung und der Ge
sellschaftswirksamkeit des Strafverfahrens. 
Deshalb hat das Gericht bei der Verneh
mung des Angeklagten
— die sozialistische Ideologie gegenüber der 

in der Straftat manifestierten rückstän
digen oder feindlichen Vorstellung durch
zusetzen,

— dem Angeklagten an Hand dér Untersu
chung und Feststellung der Tatsachen, 
aus denen sich seine individuelle Schuld 
ergibt, vor Augen zu halten, wie seine 
Straftat der gesellschaftlichen Entwick
lung entgegenstand,

— dem Angeklagten wie allen Anwesenden 
zu verdeutlichen, daß in unserem sozia
listischen Staat keine Strafrechtsverlet
zung ohne staatliche oder gesellschaftli
che Reaktion bleibt,

-- dem Angeklagten aber auch begreiflich 
zu machen, daß er fähig ist, bei der Teil
nahme an der Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft seine 
eigene Perspektive zu finden.
Gerade die Formen, in denen der Ange

klagte an der Beweisaufnahme mitwirkt, 
sind geeignet und müssen dazu genutzt wer
den, bewußtseinsbildend auf den Angeklag
ten und zugleich auf die in der Hauptver
handlung Anwesenden einzuwirken. Je 
deutlicher aus der Vernehmung des Ange
klagten und aus anderen Formen seiner Mit
wirkung an der Beweisaufnahme der Grad 
des Gegensatzes zwischen dem objektiv not
wendigen Handeln und der Verhaltensweise 
des Angeklagten, einschließlich deren Ursa-
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